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 Veröffentlicht am 07.09.1989

Index

10/07 Verwaltungsgerichtshof

Norm

VwGG §46 Abs1;

Rechtssatz

Ausführungen zur Frage des Vorliegens eines ausgesprochen weisungswidrigen Verhaltens der ansonsten äußerst

zuverlässigen Kanzleileiterin des Rechtsvertreters des Bf, wodurch es zur (teilweisen) Nichtbefolgung eines

Mängelbehebungsauftrages kommt, und welches schließlich als Grundlage für die Stattgebung des

Wiedereinsetzungsantrages des Bf dient (Hinweis B 15.10.1987, 87/16/0075).
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